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RS OGH 1980/5/8 7Ob32/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1980

Norm

ZPO §235 D

ZPO §528 A

Rechtssatz

Haben beide Untergerichte übereinstimmend über die Änderung des Feststellungsbegehrens zwar nicht

beschlußmäßig entschieden, sie aber als zulässig behandelt, so ist im Hinblick auf § 528 Abs 1 ZPO eine weitere

Prüfung der Zulässigkeit nicht mehr möglich.
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